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BEGRÜNDUNG mit Umweltbelangen 

 zum Bebauungsplan " Kleinfeldele II" - 2. BA 
und 

 zu den örtlichen Bauvorschriften 
zum Bebauungsplan " Kleinfeldele II" - 2. BA  

der Gemeinde Meißenheim, OT Kürzell (Ortenaukreis) 

als B-Plan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13a BauGB 

  

 

1 Erfordernis der Planaufstellung 

Der Bebauungsplan "Kleinfeldele II - 1. BA" wurde 2008 rechtskräftig und 2010 
redaktionell bereits einmal geändert. Seinerzeit konnte der südwestliche Be-
reich des ursprünglichen Geltungsbereichs aufgrund von Eigentumsverhält-
nissen nicht zur Rechtskraft gebracht werden. Inzwischen besteht von zwei 
Grundstückseigentümern Interesse, so dass der südwestliche Bereich als Be-
bauungsplan " Kleinfeldele II" - 2. BA überplant werden soll. 

2 Verfahren 

Das Verfahren für den Bebauungsplan "Kleinfeldele II" - 2. BA wird gemäß 
§ 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB als B-Plan der Innenentwicklung durchgeführt.  

Mit diesem B-Plan wird gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB in einem Teilbereich 
zwischen bestehender Bebauung in der Ortsmitte und der zwischenzeitlich re-
alisierten Bebauung im 1. BA des Baugebiets eine weitere Wohnbebauung 
ermöglicht. Gleichzeitig wird der bereits realisierte Kinderspielplatz planungs-
rechtlich nachvollzogen. 

Mit der Ausweisung dieser Fläche wird die Innenentwicklung gestärkt und ei-
ner Außenentwicklung entgegengewirkt. 

Mit der Erweiterung des Wohngebiets wird die geordnete städtebauliche Ent-
wicklung des Gemeindegebiets nicht beeinträchtigt, zumal damit die ursprüng-
lichen Planungsüberlegungen wieder aufgenommen wurden. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans "Kleinfeldele II" - 2. BA umfasst ca. 
0,57 ha. Die GRZ wird für das ausgewiesene Wohngebiet mit max. 0,4 festge-
setzt. Es ergibt sich daraus eine zulässige Grundfläche von ca. 919 m² für das 
Wohngebiet, die damit unter 20.000 m² liegt.  

Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB ge-
nannten Schutzgüter besteht nicht. Auch gibt es keine Anhaltspunkte, dass bei 
der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen 
von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes zu beachten sind. 

Fertigung: ...............  

Anlage: ...................  

Blatt: .......................  
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3 Übergeordnete Planung 

3.1 Flächennutzungsplan 

Die überplante Fläche ist in der rechtswirksamen Fassung des Flächennut-
zungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Schwanau-Meißenheim als Wohn-
baufläche ausgewiesen. Somit entwickelt sich der Bebauungsplan aus dem 
FNP. 

4 Geltungsbereich 

Das Planungsgebiet liegt am nördlichen Ortsrand von Kürzell südwestlich des 
bestehenden Wohngebiets "Kleinfeldele" und umfasst ca. 0,57 ha. Im Nord-
westen grenzt das Planungsgebiet an das bestehende Wohngebiet "Klein-
feldele II". 

5 Städtebauliche Konzeption 

5.1 Bisherige Planung 

Nachdem sich 2008 gezeigt hat, dass das geplante Wohngebiet "Kleinfeldele 
II" in der geplanten Abgrenzung aufgrund von Eigentumsverhältnissen so nicht 
umgesetzt werden konnte, wurde nur ein 1. BA zur Rechtskraft gebracht.  

Zwischenzeitlich haben zwei Eigentümer Interesse angemeldet, so dass mit 
der Erweiterung des B-Plans der 2. BA zumindest teilweise als Wohngebiet 
ausgewiesen werden kann. Zwei Eigentümer wollen an der bisherigen Nut-
zung als Grünfläche festhalten, so dass der von der Gemeinde angedachte 
Ringschluss des Kastanienwegs nicht möglich wird. Daher endet der Kasta-
nienweg auch nach Verlängerung in zwei Bereichen als Stichstraße. In der 
Konsequenz werden zwei Grundstücke, auf denen keine Wohnbebauung ge-
wünscht wird, als private Grünfläche ausgewiesen. 

5.2 Erschließung  

Die Anbindung des Erweiterungsbereichs erfolgt von zwei Seiten über den 
Kastanienweg.  

Da die Stichstraße von Norden kommend nicht vom Müllfahrzeug befahren 
wird, wird hier eine Aufstellfläche für Müllbehälter ausgewiesen. Im südlichen 
Bereich wird die bestehende Bebauung bereits vom Müllfahrzeug angefahren. 
Hier ist am Ende der Stichstraße eine Wendemöglichkeit für Pkw sowie drei 
öffentliche Stellplätze vorgesehen. 

5.3 Art der baulichen Nutzung 

Das Planungsgebiet wird entsprechend der geplanten Nutzung als Allgemei-
nes Wohngebiet (WA) ausgewiesen. 

Im Wohngebiet werden im Hinblick auf die geplante Schaffung von Wohnraum 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Gartenbaubetriebe und Tankstellen 
ausgeschlossen. 
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5.4 Maß der baulichen Nutzung 

5.4.1 Zahl der Vollgeschosse 

Es wird eine max. 2-geschossige Bebauung festgesetzt, die eine entspre-
chende bauliche Nutzung des Wohngebiets ermöglicht und sich an der umge-
benden Bebauung orientiert, so dass sich der 2. BA aus städtebaulicher Sicht 
in den Bestand einfügt. 

5.4.2 Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl 

Die Grundflächenzahl wird für das Allgemeine Wohngebiet mit 0,4, die Ge-
schossflächenzahl mit 0,8 festgesetzt, so dass eine entsprechende bauliche 
Nutzung des Wohngebiets ermöglicht wird. 

5.4.3 Höhe und Höhenlage baulicher Anlagen 

Die Festsetzung der Wandhöhe mit max. 6,50 m und Festsetzung der max. 
Firsthöhe mit 10,25 m erfolgt im Hinblick auf die vorhandene angrenzende Be-
bauung im 1. BA, so dass sich die geplante Bebauung in den Bestand einfügt. 
Der untere Bezugspunkt zur Bemessung der Wandhöhe wird ab OK Straße 
gemessen, in der Mitte des Grundstücks, von der aus die Zufahrt erfolgt. 

5.5 Bauweise 

Es wird die offene Bauweise festgesetzt, wobei nur Einzelhäuser zulässig sind. 

5.6 Beschränkung der Anzahl der Wohnungen 

Es werden max. 3 Wohneinheiten pro Einzelhaus festgesetzt. Die Festsetzung 
wird vor dem Hintergrund getroffen, dass hier an ein bestehendes Gebiet an-
geschlossen wird mit gleicher Baustruktur. Eine höhere Verdichtung erscheint 
ohne den noch immer fehlenden Ringschluss des Kastanienweges aus städ-
tebaulicher Sicht und im Hinblick auf die verkehrliche Funktionalität des Ge-
bietes nicht sinnvoll. 

5.7 Grünordnerische Festsetzungen  

Zur inneren Durchgrünung sowie zur Gestaltung des Straßenraums wurden 
entsprechende Festsetzungen getroffen. 

5.8 Örtliche Bauvorschriften gemäß LBO 

Bei der Festsetzung der Dachneigung wird dem Bauherren bzw. Planer ein 
Planungsspielraum gewährt. Auch hinsichtlich der Dachformen werden keine 
Einschränkungen vorgenommen. 

Im Hinblick auf die Bestimmungen des Bodenschutzes werden ergänzend 
Festsetzungen zur Gestaltung der unbebauten Flächen getroffen. 

Für das Planungsgebiet soll im Hinblick auf die neue Landesbauordnung die 
Anzahl der auf dem Grundstück zu schaffenden Stellplätze mit 2,0 Stellplätzen 
pro Wohneinheit festgesetzt werden.  

Es hat sich schon in der Vergangenheit gezeigt, dass in der Regel die meisten 
Haushalte über 2 Pkw verfügen, die Stellplätze aber nicht immer auf dem ei-
genen Grundstück unproblematisch nachgewiesen werden konnten.  
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Die derzeit vorhandene Leistungsfähigkeit des ÖPNV sowie die Lage von Mei-
ßenheim im ländlichen Raum erzeugt einen höheren Bedarf an Individualver-
kehr und damit eine höhere Anzahl an privaten Pkw. Um zu verhindern, dass 
eine Vielzahl dieser Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt wer-
den, muss es im öffentlichen Interesse sein, dass für die jeweiligen baulichen 
Anlagen notwendige Kfz-Stellplätze hergestellt werden. 

6 Umweltbelange 

Da es sich bei dem Bebauungsplan "Kleinfeldele II" - 2. BA um einen Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren handelt wird auf 
eine Umweltprüfung (und damit auf die Erstellung des Umweltberichts) gemäß 
§ 13a Abs. 3 Satz 1 BauGB verzichtet. 

Im beschleunigten Verfahren gelten nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB die auf-
grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwartenden Eingriffe als im 
Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung er-
folgt oder zulässig. Das beinhaltet, dass die Planung nicht der Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanzierung unterliegt. 

Des Weiteren ist darzulegen, dass offensichtlich keine erheblichen Umwelt-
auswirkungen auf die Schutzgüter gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 2 Ziff. 2BauGB zu 
erwarten sind. 

Gemäß § 13a Abs. 1 Satz 5 BauGB ist darzustellen, ob Anhaltspunkte für eine 
Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Belange des Na-
turschutzes (Natura 2000) bestehen. 

Aussagen zur Betroffenheit des allgemeinen und besonderen Artenschutzes 
gemäß §§ 39 und 44 BNatSchG sind zu treffen. 

6.1 Planerische Vorgaben 

Kartenausschnitt: 

 
(Quelle: LUBW Abfrage, 2023) 
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Tabelle:    

Legende:  = direkt betroffen  = angrenzend  / = nicht betroffen 

FFH-Gebiet gemäß § 32 des BNatSchG und § 36 des NatSchG 
Name: Teilfläche Untere Schutter und Unditz / Nr.: 7513341, an der Unditz,  

ca. 500 m südöstlich 

/ 

FFH-Mähwiese, gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie 
Name / Nr.:  

/ 

EG-Vogelschutzgebiet gemäß § 32 des BNatSchG und § 36 des NatSchG 
Name / Nr.:  

/ 

Naturschutzgebiete gemäß § 23 des BNatSchG bzw. § 28 des NatSchG 
Name / Nr.: 

/ 

Landschaftsschutzgebiete gemäß § 26 des BNatSchG  
Name / Nr.:  

/ 

Naturparke gemäß § 27 des BNatSchG bzw. § 29 des NatSchG 
Name / Nr.:  

/ 

Naturdenkmale gemäß § 28 des BNatSchG und § 30 des NatSchG 
Name / Nr.: 

/ 

Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 des BNatSchG und § 33 des NatSchG 
Name: Gehölze an der Unditz bei Kürzell / Nr.: 176123175205,  

ca. 500 m südöstlich 

/ 

Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 a des LWaldG 
Name / Nr.: 

/ 

Bodenschutzwald gemäß § 30 des LWaldG, Biotopschutzwald gemäß § 30a des LWaldG,  
Schutzwald gegen schädliche Umwelteinwirkungen gemäß § 31 des LWaldG und Erholungs-
wald gemäß § 33 des LWaldG 

/ 

Waldschutzgebiete gemäß § 32 des LWaldG (Bannwald oder Schonwald) 
Name / Nr.: 

/ 

Biotopverbund / trockene, mittlere, feuchte Standorte gemäß § 21 BNatSchG / 

Biotopverbund / Wildtierkorridor gemäß § 21 BNatSchG  

Streuobstbestand gemäß § 33a NatSchG  

Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebiete gemäß § 51-53 des WHG und § 45 des WG 
Name / Nr.: 

/ 

Überschwemmungsgebiete gemäß § 76 und 78 des WHG und § 65 des WG / 

Risikogebiet gemäß § 78b des WHG / 

Gewässerrandstreifen gemäß § 38 des WHG und § 29 des WG  / 

Freihaltung von Gewässern und Uferzonen gemäß § 61 des BNatSchG  (1. Ordnung) und § 47 
des NatSchG (1. und 2. Ordnung) 

/ 

Regionaler Grünzug, lt. RVSO / 

Grünzäsur, lt. RVSO / 

Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege, lt. RVSO  / 

Vorranggebiet zur Sicherung von Wasservorkommen, lt. RVSO  

Vorranggebiet für den vorbeugenden Hochwasserschutz, lt. RVSO / 

Landwirtschaftliche Vorrangflur Stufe I, lt. Digitaler Flurbilanz Baden-Württemberg / RVSO  / 

Denkmale gemäß §§ 2 und 12 des DSchG (Denkmalschutzgesetzes), Gesamtanlagen nach 
§ 19 des DSchG sowie Grabungsschutzgebiete gemäß § 22 des DSchG 

/ 
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Europäisches Netz "Natura 2000" 
Gemäß FFH (Flora-Fauna-Habitat)-Richtlinie ist für Vorhaben, die ein beson-
deres Schutzgebiet erheblich beeinträchtigen können, eine Prüfung auf Ver-
träglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen durchzu-
führen (§ 34 (1) und (2) BNatSchG). 

Gemäß kartographischer Darstellung der Gebietsmeldungen vom Oktober 
2005 und den Nachmeldevorschlägen für Baden-Württemberg nach der FFH-
Richtlinie und der EG-Vogelschutzrichtlinie vom Ministerium Ländlicher Raum 
liegen für den Vorhabensbereich direkt derzeit keine Hinweise auf das Vor-
kommen eines gemeldeten oder in Meldung befindlichen FFH- oder Vogel-
schutzgebietes bzw. von Flächen, die diesbezüglich die fachlichen Meldekrite-
rien erfüllen, vor.  

Ca. 170 m bzw. 320 m westlich des Planungsgebiets befindet sich eine Teil-
fläche des FFH-Gebiets Untere Schutter und Unditz (Nr. 7513341). 

Eine Beeinträchtigung des europäischen Schutzgebietsnetzes "Natura 
2000" ist durch das Vorhaben aufgrund der Entfernung und der dazwi-
schenliegenden Bebauung nicht zu erwarten. Weitergehende Prüfungen 
im Sinne des § 34 BNatSchG sind nicht erforderlich. 

6.2 Belange des Artenschutzes 

6.2.1 Rechtliche Vorgaben  

Nach § 44 BNatSchG (2010) besteht ein Zugriffsverbot für besonders ge-
schützte Arten. Dies sind die europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogel-
schutzrichtlinie sowie die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. 

6.2.2 Artenschutzrechtliche Abschätzung 

Mit der Erstellung einer artenschutzrechtlichen Abschätzung wurde das Büro 
Bioplan, Bühl, von der Gemeinde Meißenheim beauftragt. Das Gutachten vom 
28.04.2023 wird als Anlage dem Bebauungsplan beigefügt. 

Die artenschutzrechtliche Abschätzung beurteilt die Eingriffe, die durch die ge-
plante Bebauung und Verlängerung der Erschließungsstraße hervorgerufen 
werden. Sie bezieht sich nicht auf den Spielplatz und die privaten Grünflächen, 
die den Bestand sichern. 

Die Gutachter kamen zu folgender Betroffenheit: 

Nach der artenschutzrechtlichen Abschätzung inklusive eines Vororttermins ist mit Vorkom-
men von relevanten Arten aus den Tiergruppen Vögel, Säugetiere (Fledermäuse), Reptilien 
(Mauer- und Zauneidechse) und Amphibien (Kreuzkröte und Gelbbauchunke) zu rechnen. 
Dadurch können eine Betroffenheit, aber auch eine Verletzung von Verbotstatbeständen § 44 
BNatSchG für diese Gruppen nicht ausgeschlossen werden. Daher werden Maßnahmen fest-
gesetzt. 

Für die übrigen artenschutzrechtlich relevanten Arten bzw. Gruppen bestehen nach fachgut-
achterlicher Einschätzung keine Betroffenheiten, aber auch keine Verletzungen der Verbots-
tatbestände § 44 BNatSchG. Für sie ist eine vertiefende spezielle artenschutzrechtliche Prü-
fung inklusive Kartierungen nicht erforderlich. Eine Verletzung von Verbotstatbeständen nach 
§ 44 BNatSchG kann damit ausgeschlossen werden: Gewässer bewohnende Arten und Tier-
gruppen, Säugetiere (außer Fledermäuse), Reptilien (außer Mauer- und Zauneidechse), Am-
phibien (außer Gelbbauchunke und Kreuzkröte), Spinnentiere, Landschnecken, Schmetter-
linge und Käfer sowie artenschutzrechtlich relevante Farn- und Blütenpflanzen sowie Moose, 
Libellen, Käfer, Landschnecken, Schmetterlinge, Farn- und Blütenpflanzen und Moose. 
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Nachfolgende Maßnahmen, die in der artenschutzrechtlichen Abschätzung 
beschrieben sind, wurden von den Gutachtern festgelegt und in die Planungs-
rechtlichen Festsetzungen übernommen.: 

Vermeidungsmaßnahmen 

VM 1 - Baufeldräumung und Bauzeitenbeschränkung 

VM 2 - Vermeidung von temporären Brutmöglichkeiten 

VM 3 - Gelbbauchunke und Kreuzkröte 

Die Gutachter kamen zu folgendem gesamtgutachterlichen Fazit: 

Unter Berücksichtigung und vollständiger Umsetzung aller genannten Maßnahmen 
wird aus fachgutachterlicher Sicht eine Verletzung von Verbotstatbeständen nach § 44 
BNatSchG bei den artenschutzrechtlich relevanten Arten ausgeschlossen. Eine spezi-
elle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) mit weiteren vertiefenden Untersuchungen ist 
daher nicht erforderlich. 

6.3 Abschätzung der Umwelterheblichkeit 

Kartenausschnitt: Luftbild 

 

 
(Quelle: Luftbild LUBW, Büro Fischer Mai 2023) 

6.3.1 Vorgaben 

Der Bebauungsplan "Kleinfeldele II" - 1. BA wurde 2007 erstellt und 2008 
rechtskräftig. Im Jahr 2010 wurde aus redaktionellen Gründen die 1. Bebau-
ungsplanänderung durchgeführt. 

Bereits 2007 wurde ein 2. Bauabschnitt, der eine Erweiterung des Wohnge-
biets nach Südwesten vorsieht, geplant, konnte damals aufgrund der Eigen-
tumsverhältnisse nicht zur Rechtskraft gebracht werden. Da seitens einzelner 
Eigentümer inzwischen Interesse besteht, soll nun mit dem Bebauungsplan 
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"Kleinfeldele II" - 2. BA der zweite Bauabschnitt größtenteils verwirklicht wer-
den. Die Flst.Nrn. 27 und 28 werden jedoch gegenüber der ursprünglichen 
Planung als private Grünflächen "Gartenland" ausgewiesen. Der auf Flst.Nr. 
5545 geplante Kinderspielplatz ist bereits realisiert und wird planungsrechtlich 
nachvollzogen. 

Durch den Bebauungsplan "Kleinfeldele II" - 2. BA werden derzeit größtenteils 
landwirtschaftlich als Wiese genutzte Flächen überplant. 

Auf der Wiese werden verschiedene Geflügelarten (darunter Hühner, Gänse, 
Puten) gehalten. 

6.3.2 Fachliche Prüfung  

Schutzgut Funktion und Werte Beeinträchtigung 

Fläche 

 Nutzungsumwandlung [  ] ja [x] nein*1 

 Landwirtschaftliche Vorrangflur Stufe I  
(lt. Flurbilanz Ba-Wü) 

[x] ja*2 [x] nein 

 Versiegelung [x] ja*3 [x] nein 

 Zerschneidung [  ] ja [x] nein*4 

*1 Im rechtskräftigen FNP der Verwaltungsgemeinschaft Schwanau-Meißenheim ist die Fläche als geplante Wohn-
baufläche ausgewiesen. 

*2 Nach Aussage der Raumnutzungskarte des Regionalplans Südlicher Oberrhein ist die Siedlungsfläche Bestand 
- Wohn- und Mischgebiet ausgewiesen. 

*3 Mit Realisierung der Planung entsteht Neuversiegelung. 

*4 Zu einer Zerschneidung der Flur kommt es nicht, da es sich um eine innerörtliche, bisher nicht bebaute, Fläche 
handelt. 

Boden 

 Ausgleichskörper im Wasserkreislauf [x] ja*5 [  ] nein 

 Speicher, Filter und Puffer für Schadstoffe [x] ja*5 [  ] nein 

 Lebensgrundlage / Lebensraum / Standort für Kul-
turpflanzen bzw. für natürliche Vegetation 

[x] ja*5 [  ] nein 

 Archiv der Natur- und Kulturgeschichte [  ] ja [x] nein 

*5 Neuversiegelung beeinträchtigt die Bodenfunktionen. Ein Ausgleich ist nicht zu erbringen, da bei einem beschleu-
nigten B-Planverfahren nach § 13a BauGB keine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung durchzuführen ist.  

Grundwasser 

 Neubildung [x] ja*6 [  ] nein 

 Dynamik (Strömung, Flurabstand) [  ] ja [x] nein*6 

 Qualität (Schad- und Nährstoffarmut) [  ] ja [x] nein*6 

*6 Neuversiegelung verringert die Grundwasserneubildungsrate. Ein Ausgleich ist nicht zu erbringen, da bei einem 
beschleunigten B-Planverfahren nach § 13a BauGB keine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung durchzuführen ist. 

Oberflächengewässer 

Name:  

 Struktur (Aue, Ufer, Gewässerbett) [  ] ja [x] nein*7 

 Dynamik (Strömung, Hochwasser) [  ] ja [x] nein*7 

 Qualität (Schad- und Nährstoffarmut) [  ] ja [x] nein*7 

*7 Oberflächengewässer sind nicht vorhanden. 
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Schutzgut Funktion und Werte Beeinträchtigung 

Luft/Klima 

 Luftqualität [x] ja*8 [  ] nein 

 Kaltluftentstehung und –bahnen [x] ja*8 [  ] nein 

 Besonnung und Reflektion (Temperatur/Bioklima) [x] ja*8 [  ] nein 

*8 Neuversiegelung beeinträchtigt das Kleinklima. Ein Ausgleich ist nicht zu erbringen, da bei einem beschleunigten 
B-Planverfahren nach § 13a BauGB keine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung durchzuführen ist. 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

 Biotoptypen (Bestand 2023): 

- Kinderspielplatz 

- Wiesenfläche mit einzelnen Obstbäumen 

- Fußweg asphaltiert 

- Wendeplatte asphaltiert 

 

[x] ja*9 

 

[  ] nein 

 Artenschutz: 
s. Artenschutzrechtl. Abschätzung 
von Bioplan, Bühl vom 28.04.2023 

[  ] ja [x] nein*10 

*9 Durch den Bebauungsplan werden verschiedene Biotoptypen unterschiedlicher Wertigkeit überplant. Ein Aus-
gleich für den Verlust der Biotoptypen, ist nicht zu erbringen, da bei einem beschleunigten B-Planverfahren nach 
§ 13a BauGB keine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung durchzuführen ist.  

*10 Unter Berücksichtigung der im Gutachten genannten Vermeidungsmaßnahmen ist eine Verletzung von Ver-
botstatbeständen nach § 44 BNatSchG bei den betroffenen Tiergruppen Vögel, Säugetiere (Fledermäuse) und 
Amphibien (Gelbbauchunke und Kreuzkröte) auszuschließen. 

Schutzgut Funktion und Werte Beeinträchtigung 

Landschafts-/Ortsbild 

 Eigenart/Historie des Orts- bzw. Landschaftsbilds [x] ja*11 [  ] nein 

 Vielfalt und Naturnähe [x] ja*11 [  ] nein 

 Zugänglichkeit, Erreichbarkeit, Betretbarkeit, Er-
lebbarkeit 

[x] ja*11 [  ] nein 

*11 Durch die ergänzende Bebauung wird eine innerörtliche landwirtschaftlich geprägte Freifläche reduziert. 
 Dadurch ergeben sich Veränderungen für das Ortsbild. 

Mensch    

Lärm Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen 
im Hinblick auf die Lärmsituation der Umgebung 
haben (Straßenverkehr, Flugverkehr, Freizeitlärm 
etc.)? 

[  ] ja [x] nein 

 
Sind Probleme im Hinblick auf die Lärmsituation 
innerhalb des Bebauungsplans zu erwarten? 

[  ] ja [x] nein 

Lufthygiene Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen 
im Hinblick auf die lufthygienische Situation der 
Umgebung (Luftverunreinigungen durch Partikel 
(z.B. Staub und Ruß), Gase (z.B. Kohlenmonoxid, 
Stickstoffoxide, Schwefeldioxid) oder Gerüche – 
Quellen: Wald, Landwirtschaft, Industrie, Ge-
werbe, Verkehr etc.) haben? 

[  ] ja [x] nein 

 Sind innerhalb des Bebauungsplans Probleme im 
Hinblick auf die lufthygienische Situation zu erwar-
ten? Kann es zu Spritzmittelabdrift angrenzender 
Landwirtschaftsflächen kommen? 

[  ] ja [x] nein 
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Schutzgut Funktion und Werte Beeinträchtigung 

Erschütterun-
gen 

Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen 
auf die Umgebung aufgrund von erzeugten Er-
schütterungen (Industrieverfahren,  Verkehr etc.) 
haben? 

[  ] ja [x] nein 

 Sind innerhalb des Bebauungsplans Probleme mit 
erzeugten/vorhandenen Erschütterungen zu er-
warten? 

[  ] ja [x] nein 

Elektromagne-
tische Felder 

Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen 
(z.B. Reizströme bei niederfrequenten Feldern, 
Wärmewirkungen bei hochfrequenten Feldern, 
Lichtverschmutzungen wie Blendung und Aufhel-
lung) auf die Umgebung aufgrund von erzeugten 
elektromagnetischen Feldern (z.B. durch Hoch-
spannungsleitungen und Sendeanlagen) haben? 

[  ] ja [x] nein 

 Sind innerhalb des Bebauungsplans Probleme mit 
erzeugten/vorhandenen elektromagnetischen Fel-
dern zu erwarten? 

[  ] ja [x] nein 

Es ergeben sich keine erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutz-
güter. 

6.4 Zusammenfassung 

Da es sich bei dem Bebauungsplan "Kleinfeldele II" - 2. BA um einen Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB handelt und 

 die Vorprüfung des Einzelfalls zu dem Ergebnis kam, dass nach überschlä-
giger Prüfung der in Anlage 2 genannten Kriterien mit keinen erheblichen 
Umweltauswirkungen, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der weiteren 
Abwägung zu berücksichtigen sind, zu rechnen ist 

 eine Kumulierung der Grundflächen durch die Ausweisung von Bebauungs-
plänen, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusam-
menhang aufgestellt werden, nicht gegeben ist 

 keine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Belange 
des Naturschutzes (FFH- und Vogelschutzgebiete und gemeinschaftlicher 
Schutzgebiete im Sinne des BNatSchG) erfolgt 

 offensichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 
entstehen 

wurde auf die Ausarbeitung eines Umweltberichts verzichtet. 

Die Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung dieses Bebauungsplanes zu erwar-
ten sind, gelten als im Sinne von § 1a Abs. 3 Satz 5 vor der planerischen Ent-
scheidung erfolgt und zulässig. 

Es ergibt sich die Einschätzung, dass aufgrund des Bebauungsplans "Klein-
feldele II" – 2. BA mit keinen Auswirkungen auf besonders geschützte Arten 
nach § 44 BNatSchG zu rechnen ist, wenn die im Gutachten genannten Ver-
meidungsmaßnahmen entsprechend umgesetzt werden. 
Die von Bioplan erstellte artenschutzrechtliche Abschätzung vom 28.04.2023 
wird dem Bebauungsplan beigefügt. 

Durch den Bebauungsplan "Kleinfeldele II"- 2. BA ergeben sich keine erhebli-
chen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter.   
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7 Entwässerungskonzept (Ing.-Büro Boos) 

7.1 Örtliche Verhältnisse 

Gebietslage und topografische Verhältnisse 

Das überplante Gebiet liegt im nordöstlichen Bereich von Kürzell. Das Plan-
gebiet schließt im Westen am Kastanienweg an (Bebauung Kleinfeldele I). Im 
Osten erfolgt der Anschluss ebenfalls an den Kastanienweg (Bebauung Klein-
feldele II). Die geplante Erschließung stellt die restliche Erschließung "Klein-
feldele II" dar und wird von Westen kommend mit einer Stichstraße abge-
schlossen. Im östlichen Bereich folgt der Abschluss ebenfalls mit einer Stich-
straße und 3 Parkplätzen. Die Geländeoberfläche verläuft leicht gewellt, die 
topografische Höhe liegt zwischen ca. 152,50 m über NN und ca. 152,75 m 
über NN. 

Grundwasserverhältnisse 

Zur Ermittlung des Bemessungsgrundwasserstands (HGW) wurden die Daten 
der Messstellen 103/066-4, 103/116-4 und 125/115-2 aus dem näheren Um-
feld des Bauvorhabens herangezogen. Die Grundwasserstände ergeben, be-
zogen auf das geplante Gebiet, folgende Daten: 

Mittlerer Grundwasserstand (MGW):  149,85 müNN 

Mittlerer Grundwasserhochstand (MHGW):  150,60 müNN 

Höchster Grundwasserstand (HHGW):  151,55 müNN 

In der gesamten Peripherie ist kein Wasserschutzgebiet ausgewiesen. 

Entwässerungsverhältnisse 

Der Ortsteil Kürzell entwässert ausschließlich im Trennsystem. 

Das anfallende häusliche und gewerbliche Schmutzwasser wird in einem 
Schmutzwasserkanal gesammelt und über Hebeanlagen und Verbandskanale 
der Kläranlage im Ortsteil Schuttern zugeführt. 

Der größere Teil des Einzugsgebiets, östlicher Ortsteil von Kürzell, leitet das 
anfallende Oberflächenwasser in die Unditz. Das Oberflächenwasser wird an 
mehreren Stellen in die Unditz eingeleitet. Der westliche Teil des Ortes Kürzell 
entwässert in den Vorflutgraben West (Quepperlach). 

Von den Erweiterungsgebieten "Kleinfeldele II und III" kommt kein Nieder-
schlag im Kanalnetz zum Abfluss, da dieser ortsnah versickert wird. 

Generalentwässerungsplan 

Der Generalentwässerungsplan wurde im Jahre 2014 vom IB Dr. Schmidt-Bre-
gas / IB Boos aufgestellt. 

Die Bestandsrechnung zeigt, dass es entlang des Stranges Kürzeller Ober-
dorfstraße, Kürzeller Hauptstraße und Schutternstraße an diversen Stellen zu 
Überstauereignissen kommt. Weitere Überstauereignisse gibt es Im Grund-
weg und Kürzeller Hauptstraße (Strang entlang Im Winkel, Im Älmel, Im GrÜn). 

Vorfluter 

Als Vorfluter für die Ableitung des Oberflächenwassers dienen die Unditz und 
der Vorflutgraben West (Quepperlach). 
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7.2 Entwässerungsverfahren und -system 

Konzeption 

Als Lösungsansatz für die Entsorgung des Oberflächenwassers kommt, ana-
log der Erschließung Kleinfeldele II und III, nur eine Versickerung in Betracht. 

Die Ermittlung des mittleren höchsten Grundwasserstands (MHGW) aus der 
Grundwasserganglinie ergibt sich zu ca. 150,60 müNN. 

Das geplante Straßenniveau der Erschließungsstraßen liegt zwischen minimal 
152,50 und ca. 152,75 müNN. Unter Berücksichtigung der Einstauhöhe der 
Versickermulde und einer evtl. erforderlichen Rigole kann nach den Vorgaben 
der 1 m Sickerraum eingehalten werden. 

Bewertung des Niederschlagswassers 

Nach der Vorgabe der Arbeitshilfen für den Umgang mit Regenwasser wird ein 
Bewertungsverfahren durchgeführt. 

Die Einleitung ins Grundwasser wird gemäß der Tabelle, Anhang 1 als Typ 
G12 (= 10 Bewertungspunkte), eingestuft. 

Das Bewertungsverfahren zeigt auf, dass eine Regenwasserbehandlung er-
forderlich ist. 

Das Oberflächenwasser der Straßen wird über eine belebte Bodenzone / Sub-
strat gereinigt und dem Grundwasser zugeführt. 

Regenwasser 

Öffentliche Verkehrsflächen 

Sämtliche Flächen der Verkehrsanlagen im öffentlichen Bereich beziffern sich 
zu ca. 520 m². Stichstraße westliche Seite mit ca. 335 m² und die östliche Seite 
mit ca. 185 m². 

Geplant sind im Bereich der Verkehrsflächen überfahrbare Sickermulden (z.B. 
D-Rainclean etc.) herzustellen. Bei der Erschließung "Kleinfeldele III" erfolgte 
der Nachweis bzw. die Bemessung der Anlage gemäß dem Regelwerk mit 
einem 5-jährigen Ereignis (n= 0,2) auf Grundlage des Bemessungsregens 
DWD 2010 R. Die Bemessung erfolgt auf Grundlage einer Referenzberech-
nung mit einem Ansatz von 100 m². Das Ergebnis zeigt auf, dass mindestens 
ca. 5,45 m Sickermulde / 100 m² erforderlich sind.  
Das entspricht einer Mulde von 1 m auf 18 m² befestigte Oberfläche. 

Seit 2023 gilt die DWD 2020, die generell höhere Bemessungsregen zur Folge 
hat. Im Zuge Antrag für die wasserrechtliche Erlaubnis wird die genaue Be-
messung der Versickermulden anhand der aktuellen DWD und dem noch zu 
erstellenden Bodengutachten durchgeführt. 

Nach den Vorgaben aus der Erschließung "Kleinfeldele III" sind somit mindes-
tens ca. 30 m Versickermulden erforderlich, die entsprechend der Straßennei-
gungen und Straßenlängen aufgeteilt werden. 

Überflutungssicherheit 

Bei der vorliegenden Bebauung handelt es sich um ein reines Wohngebiet. 
Gemäß den Vorgaben aus der DIN EN 752 ist nicht von bedeutenden Schäden 
bzw. Gefährdungen auszugehen.  
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Die geplanten Entwässerungssysteme und Abflussverhältnisse sind einfach 
gehalten. Durch konstruktive Maßnahmen wie die Querneigung der Fahrbahn 
und Herstellung von Randeinfassungen kann sich das Oberflächenwasser 
einstauen. 
Der Überflutungsnachweis wird mit dem Antrag der wasserrechtlichen Erlaub-
nis nachgewiesen. 

Private Grundstücksflächen 

Die Grundstückszufahrten und Parkflächen werden mit wasserdurchlässigem 
Pflaster oder Fugenpflaster hergestellt. Das Oberflächenwasser der Dachflä-
chen wird über Versickerungsmulden oder industriell gefertigte Versickerungs-
elemente (z.B. System Müller ECO, System Funke D-Rainclean oder derglei-
chen) zur Versickerung gebracht. 

Die Bemessung der Versickerungsanlagen auf den einzelnen Grundstücken 
erfolgt gemäß den einschlägigen Richtlinien. Da es sich bei dem geplanten 
Gebiet um ein reines Wohngebiet handelt, ist eine Versickerung der unbelas-
teten Flächen auf den einzelnen Grundstücken erlaubnisfrei und muss von der 
Unteren Wasserbehörde nicht genehmigt werden. 

Dachbegrünungen für Garagen und Carports sind weitere Alternativen für die 
Versickerung bzw. Rückhaltung des Regenwassers. 

Schmutzwasser 

Auf Grund der geringen hydraulischen Belastung wird im Zuge des Entwässe-
rungskonzepts auf den Nachweis des Schmutzwasserabflusses verzichtet. 
Die einzelnen Grundstücke werden an die geplanten Schmutzwasserleitungen 
angeschlossen und das Schmutzwasser wird den Bestandskanälen im Kasta-
nienweg zugeführt. 

7.3 Zusammenfassung 

Für die Beseitigung des Oberflächenwassers im geplanten Plangebiet 2. Än-
derung und Erweiterung "Kleinfeldele II" wird die Möglichkeit der Versickerung 
gewählt. Eine Beseitigung des Oberflächenwassers über dezentrale Versicke-
rung ist sowohl im öffentlichen Bereich als auch im privaten Bereich vorgese-
hen. 

Im gesamten geplanten Neubaugebiet wird es somit nicht erforderlich, Regen-
wasserleitungen für den Anschluss ans bestehende Regenwasserkanalnetz 
zu verlegen. Das bestehende Regenwassernetz wird somit nicht weiter mit 
zusätzlichem Oberflächenwasser beaufschlagt. 

Mit dem erforderlichen Antrag der wasserrechtlichen Erlaubnis werden die ein-
zelnen Nachweise für die Versickerung des Oberflächenwassers aus den öf-
fentlichen Verkehrsflächen erbracht. Für die Einreichung der wasserrechtli-
chen Erlaubnis wird im Plangebiet eine geotechnische Untersuchung durch-
geführt. Die Ergebnisse werden dann als Grundlage für die Bemessung der 
Versickermulden verwendet. 

Das Schmutzwasser wird in entsprechenden Leitungen gesammelt und den 
bestehenden Schmutzwasserkanälen im Kastanienweg zugeführt. Weitere 
Nachweise hierzu sind nicht notwendig. 
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